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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Erwerbsersatzordnung (EO)

In der Herbstsession 2021 lehnte der Ständerat eine Motion von Marina Carobbio
Guscetti (sp, TI) ab. Die Motionärin hatte eine Vereinfachung und Erweiterung der
Regelungen zur Wiedererlangung der Erwerbsfähigkeit in zahlreichen Gesetzen
gefordert, etwa im AVIG, IVG, UVG, EOG oder im VVG. Zudem verlangte sie eine
ergänzende Regelung für einen «Verdienstersatz bei Erwerbsausfall bei Personen in
atypischen und prekären Arbeitsformen, für Selbstständigerwerbende und für
Freischaffende in Theater und Film». Um zukünftig grosse finanzielle Probleme durch
Erwerbslücken aufgrund von Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Unfall bei den
Selbständigerwerbenden zu verhindern, solle ihr Versicherungsschutz und ihr
Verdienstausfall zukünftig garantiert werden. Der Bundesrat entgegnete in seiner
Stellungnahme, dass ein entsprechender Versicherungsschutz bei der IV und der EO
bereits gegeben sei, bei der Unfallversicherung und der Krankentaggeldversicherung
müssten sich die Selbständigerwerbenden hingegen freiwillig versichern, wie auch im
Rahmen des Postulats Nordmann (sp, VD; Po. 12.3087) noch einmal bestätigt worden
sei. Nicht möglich sei schliesslich eine Arbeitslosenversicherung für
Selbständigerwerbende, wie sie auch das Postulat Roduit (mitte, VS; Po. 20.4141)
vorsehe, zumal hier das Missbrauchspotenzial zu gross sei. Mit 25 zu 11 Stimmen lehnte
der Ständerat die Motion ab. 1

MOTION
DATUM: 27.09.2021
ANJA HEIDELBERGER

Arbeitslosenversicherung (ALV)

Auf Antrag des Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Biga) senkte der
Bundesrat auf den 1.1.1990 den Beitragssatz für die Arbeitslosenversicherung von 0,6
auf 0,4 Lohnprozente. Er entsprach damit einer Forderung von Arbeitgeberseite,
während die Gewerkschaften die Prämien lieber längerfristig konstant gehalten hätten.
Ebenfalls auf Empfehlung des Biga hob der Bundesrat per 1. Oktober die 1987
erlassenen Sondervorschriften für wirtschaftlich bedrohte Regionen auf, die den
Arbeitslosen der Kantone Bern, Jura, Neuenburg und Tessin eine verlängerte
Bezugsdauer gewährten. Im August verabschiedete der Bundesrat seine Botschaft zu
einer Teilrevision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes. Die Grundzüge des 1982
erlassenen ALV-Gesetzes werden durch diese partielle Revision nicht in Frage gestellt,
doch soll – dies der zentrale Punkt der Vorlage – eine Aufwertung der Kurzarbeit- und
Schlechtwetterentschädigung vorgenommen werden. Mit dieser Neuregelung kam der
Bundesrat den Begehren aus Fremdenverkehrskreisen zumindest teilweise entgegen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.08.1989
MARIANNE BENTELI

Mit der von beiden Kammern angenommenen Teilrevision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes strebt der Bundesrat eine Vereinfachung des
Vollzugs im Leistungsbereich sowie die Aufwertung der Kurzarbeits- und
Schlechtwetterentschädigung an. Der letzte Punkt gab in beiden Räten viel zu reden.
Gemäss dem bundesrätlichen Vorschlag soll die Schlechtwetterentschädigung nur da
zum Tragen kommen, wo witterungsbedingt bereits bestehende Kundenaufträge nicht
ausgeführt werden können, zum Beispiel in der Bau- und Forstwirtschaft, während
durch Schneemangel verursachte Kundenausfälle in den Wintersportorten nur als
Härtefälle im Rahmen der Kurzarbeitsentschädigung zu gelten hätten.

Gegen diese Auffassung opponierten im Ständerat Vertreter der Berggebiete. Sie
verlangten den Einbezug der Touristikbetriebe in die Schlechtwetterentschädigung,
welche im Gegensatz zur Entschädigung bei Kurzarbeit zeitlich unbegrenzt ausgerichtet
wird und geringere Karenzfristen kennt. Sie setzten sich zwar nicht durch, erreichten
aber immerhin, dass der Ständerat ein Postulat überwies, mit welchem der Bundesrat
eingeladen wird, eine Schlechtwetterentschädigung für Skischulen, Seilbahnen und
Skilifte sowie für Berg- und Pistenrestaurants zumindest in der Verordnung vorzusehen.
Im Nationalrat wollte eine Koalition aus FDP, SP und Grünen die witterungsbedingten
Einkommenseinbussen der Tourismusbranche gar von der Kurzarbeitsentschädigung
ausnehmen, doch stimmte die Ratsmehrheit für den Vorschlag des Bundesrates.Mit der
von beiden Kammern angenommenen Teilrevision des

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.10.1990
MARIANNE BENTELI
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Arbeitslosenversicherungsgesetzes strebt der Bundesrat eine Vereinfachung des
Vollzugs im Leistungsbereich sowie die Aufwertung der Kurzarbeits- und
Schlechtwetterentschädigung an. Der letzte Punkt gab in beiden Räten viel zu reden.
Gemäss dem bundesrätlichen Vorschlag soll die Schlechtwetterentschädigung nur da
zum Tragen kommen, wo witterungsbedingt bereits bestehende Kundenaufträge nicht
ausgeführt werden können, zum Beispiel in der Bau- und Forstwirtschaft, während
durch Schneemangel verursachte Kundenausfälle in den Wintersportorten nur als
Härtefälle im Rahmen der Kurzarbeitsentschädigung zu gelten hätten.

Gegen diese Auffassung opponierten im Ständerat Vertreter der Berggebiete. Sie
verlangten den Einbezug der Touristikbetriebe in die Schlechtwetterentschädigung,
welche im Gegensatz zur Entschädigung bei Kurzarbeit zeitlich unbegrenzt ausgerichtet
wird und geringere Karenzfristen kennt. Sie setzten sich zwar nicht durch, erreichten
aber immerhin, dass der Ständerat ein Postulat überwies (Po. Ad 89.062), mit welchem
der Bundesrat eingeladen wird, eine Schlechtwetterentschädigung für Skischulen,
Seilbahnen und Skilifte sowie für Berg- und Pistenrestaurants zumindest in der
Verordnung vorzusehen. Im Nationalrat wollte eine Koalition aus FDP, SP und Grünen
die witterungsbedingten Einkommenseinbussen der Tourismusbranche gar von der
Kurzarbeitsentschädigung ausnehmen, doch stimmte die Ratsmehrheit für den
Vorschlag des Bundesrates.

Anlass zu Diskussionen gab auch die vorgesehene Degression bei den Taggeldzahlungen.
Im Ständerat setzten sich die Sozialdemokraten mit Unterstützung des
christlichsozialen Flügels der CVP dafür ein, dass auf eine Kürzung der Taggelder nach
dem 85. bezw. dem 170. Tag verzichtet werde, da dies einer Bestrafung der
Arbeitslosigkeit gleichkomme. Im Nationalrat wurde dieser Antrag von der SP, den
Grünen, dem LdU und Teilen der CVP unterstützt. Beide Räte folgten aber schliesslich
Bundesrat Delamuraz, für den die Degression einen Anreiz zur effizienteren
Arbeitssuche darstellt, und der versicherte, dass in Härtefällen und bei Arbeitnehmern
über 45 Jahren die Taggelder nicht gekürzt würden.

Keine Chance hatte auch ein Antrag Reimann (sp, BE) auf eine generelle Erstrekkung der
Bezugsdauer. Beide Räte beschlossen aber, die für Härtefälle vorgesehene Höchstzahl
der Taggelder von 250 auf 300 anzuheben. Eine Standesinitiative des Kantons
Neuenburg, welche 500 Tage verlangte, um die durch Krisenhilfe an ausgesteuerte
Arbeitslose stark geforderten Gemeinden etwas zu entlasten, wurde in beiden Räten
abgelehnt. 3

Auf den 1. Februar 1992 wurde das revidierte Arbeitslosenversicherungsgesetz in Kraft
gesetzt. Bereits Mitte März machte der Bundesrat von seinen neuen Kompetenzen
Gebrauch und erhöhte auf dem Verordnungsweg die Bezugsdauer für die am stärksten
von Arbeitslosigkeit betroffenen Kantone Genf, Neuenburg und Tessin auf maximal 300
Tage. Die Massnahme wurde in der Folge auf weitere Kantone und schliesslich per 1.
Januar 1993 auf die ganze Schweiz ausgedehnt. Auf den gleichen Zeitpunkt hin wurde
die Höchstdauer der Kurzarbeitsentschädigung von 12 auf 18 Monate angehoben.
Zudem wurde beschlossen, dass Arbeitslose inskünftig nur noch einmal pro Woche
stempeln müssen. 4

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 14.11.1992
MARIANNE BENTELI

Das Ausmass der Arbeitslosigkeit und die damit verbundene Finanzierungslücke in der
Arbeitslosenversicherung veranlassten Bundesrat und Parlament, gewissermassen im
Eilzugstempo eine Minirevision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) zu
beschliessen. Der dringliche Bundesbeschluss, der in der Frühjahrssession nach
heftigen Diskussionen von beiden Räten verabschiedet wurde, führte zu einer Erhöhung
des Taggeldanspruchs von höchstens 300 auf maximal 400 Tage innerhalb von zwei
Jahren. Damit verbunden war bei Taggeldern über 130 Fr. eine Reduktion des Taggeldes
von 80 auf 70% des versicherten Verdienstes, es sei denn, der Versicherte beziehe
Kinderzulagen oder sei alleinerziehend. Entgegen dem Vorschlag des Bundesrates
verzichtete das Parlament hingegen auf eine weitere Degression nach dem 250. Tag.

Als eigentliche Neuerung wurde– gekoppelt an die Frage der Zumutbarkeit einer Arbeit
– der Begriff des Zwischenverdienstes eingeführt. Nach geltendem AVIG war bisher eine
Arbeit nur zumutbar, wenn sie dem Arbeitslosen einen Lohn einbrachte, der nicht
geringer war als die ihm zustehende Arbeitslosenentschädigung. Mit dem Instrument
des Zwischenverdienstes wurde ein Anreiz geschaffen, durch die Annahme einer

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.03.1993
MARIANNE BENTELI
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Aushilfsbeschäftigung die Dauer der Arbeitslosigkeit zu vermindern. Bei Erzielung eines
Zwischenverdienstes wird während sechs Monaten 80% des Verdienstausfalls
entschädigt. Durch diese Regelung sind die Einnahmen eines Versicherten, der einen
Zwischenverdienst annimmt, während eines halben Jahres höher als die normale
Arbeitslosenentschädigung. Ausserdem wird der Taggeldanspruch weniger rasch
ausgeschöpft, und es werden Beitragszeiten für eine spätere Arbeitslosigkeit erworben.
Unbestritten war die Erhöhung des Beitragssatzes der Bundessubventionen an die
Durchführung von Programmen zur vorübergehenden Beschäftigung Arbeitsloser von
50% auf 85% und in Ausnahmefällen sogar auf 100%. Zudem wurde der Anspruch der
Betriebe auf Kurzarbeitsentschädigung von 18 auf 21 Monate verlängert und dem
Bundesrat die Kompetenz erteilt, diesen bei andauernder, erheblicher Arbeitslosigkeit
auf zwei Jahre auszudehnen. 5

Seit der enormen Zunahme der ALV-Leistungen wurde vor allem im rechtsbürgerlichen
Lager immer wieder die Vermutung geäussert, Arbeitsunwillige betrieben mit der
Arbeitslosenversicherung Missbrauch. Da dies von den Gewerkschaften grundsätzlich
in Abrede gestellt wird, regte der Freiburger Nationalrat und CNG-Präsident Fasel (csp)
in einem überwiesenen Postulat eine entsprechende Studie an. Die aufgrund fehlender
Daten einzelner Kantone unvollständige Untersuchung des Biga ergab, dass 1992 22%
der Arbeitslosen von einer vorübergehenden Einstellung der Taggeldzahlungen
betroffen waren, weil sie das Gesetz geritzt, missachtet oder vorsätzlich umgangen
hatten. In den meisten Fällen bemühten sich die derart sanktionierten Arbeitslosen
ungenügend um eine neue Stelle oder hatten die Arbeitslosigkeit selber verschuldet,
indem sie eine Stelle verliessen, ohne eine neue auf sicher antreten zu können. Das Biga
verwies auf die schwierige Interpretierbarkeit dieser Zahlen, da auch geringfügige
Fehlleistungen der Arbeitslosen erfasst wurden und Mehrfacheinstellungen der
gleichen Person in der Untersuchung ihren Niederschlag fanden, und stellte fest, dass
der Anteil der Missbräuche seit 1989 (40%) beträchtlich gesunken ist. Das Biga, aber
auch Verantwortliche der kantonalen Arbeitsämter vermuteten Missbräuche eher auf
Arbeitgeberseite, wo zum Teil Kurzarbeitsentschädigungen unrechtmässig bezogen
oder nicht an die Arbeitnehmer weitergeleitet wurden. Oft war aber auch die Rede von
"legalen Missbräuchen", so etwa bei Jugendlichen, die es nach Abschluss der
Schulpflicht vorziehen, Arbeitslosengelder zu beziehen, anstatt eine Weiterbildung oder
Lehre in Angriff zu nehmen, oder bei Arbeitslosen, die vor Inkrafttreten der
Zwischenverdienstregelung eine an und für sich zumutbare Arbeit ausschlugen, nur weil
sie weniger einbrachte als 80% des versicherten Verdienstes. Auch hier handelt es sich
gemäss Biga um marginale Phänomene. Dennoch soll mit der Revision des AVIG durch
die Neudefinierung der zumutbaren Arbeit und durch verschärfte Zulassungskriterien
für Schul- und Studienabgänger die Schraube stärker angezogen werden. 6

POSTULAT
DATUM: 26.07.1993
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat behandelte ebenfalls mehrere Vorstösse zur ALV. Eine Motion Weber
(ldu, ZH), welche – analog zur Motion Dünki (evp, ZH) im Nationalrat – eine Aufhebung
der Beitragslimite bei gleichbleibendem Leistungsplafond verlangte, wurde in
Anbetracht der laufenden Gesetzgebung lediglich als Postulat überwiesen. Dasselbe
geschah mit einer Motion Delalay (cvp, VS) für die fiskalische Förderung von
Arbeitsplätzen (Mo. 93.3312) und einer Motion Schüle (fdp, SH) zur Verbesserung der
Struktur und Funktion der ALV im Bereich der Arbeitsämter (Mo. 93.3355). 7

MOTION
DATUM: 21.09.1993
MARIANNE BENTELI

Im Spätherbst leitete der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft für eine zweite
Teilrevision des AVIG zu. Damit sollen einerseits Teile aus dem dringlichen
Bundesbeschluss (Abstufung der Taggelder je nach Familienpflichten,
Zwischenverdienstregelung) gesetzlich definitiv verankert, andererseits die
Finanzierungsgrundlagen dieses Versicherungszweiges verbessert werden. In
Anbetracht der Dringlichkeit der Sanierung der Arbeitslosenversicherung beschränkt
sich die Vorlage zur Hauptsache darauf, die Versicherungsleistungen, die Finanzierung
der Versicherung sowie die aktiven Präventionsmassnahmen der aktuellen
wirtschaftlichen Lage anzupassen. Tiefgreifende Anderungen des AVIG – wie etwa neue
Finanzierungsmodelle – wurden auf die 3. Revision verschoben. Hauptpunkte der
bundesrätlichen Vorschläge sind eine je fünfprozentige Degression der Leistungen nach
125 und 250 Tagen, deutlich verschärfte Zumutbarkeitskriterien und eine massive
Erhöhung der Limite der beitragspflichtigen Löhne (von heute 97'200 auf 243'000 Fr.)
bei gleichbleibendem Leistungsplafond, die Anhebung der Lohnbeiträge auf maximal
3% sowie die Einführung von à-fonds-perdu-Beiträgen des Bundes und der Kantone in

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.11.1993
MARIANNE BENTELI
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der Höhe von je 5% der Versicherungsausgaben, wenn die Reserven und
Beitragseinnahmen zur Deckung der Versicherungsausgaben nicht ausreichen. 8

Die Vorschläge stiessen in allen Lagern umgehend auf harsche Kritik. Die
Gewerkschaften erachteten sie als inakzeptabel, da sie zu einem Zweiklassensystem der
Versicherten, zur beruflichen Dequalifizierung der Arbeitslosen und zu Lohndumping
auf Kosten der Arbeitslosenversicherung führten. Insbesondere wurde die Redefinition
des Begriffs der Zumutbarkeit kategorisch bekämpft. Galt bisher eine Arbeit nur als
zumutbar, wenn sie gewisse Kriterien erfüllte, so wird mit der Botschaft die
Ausgangslage umgekehrt. Neu ist – mit abschliessend geregelten Ausnahmen –
grundsätzlich jede Arbeit zumutbar, auch wenn der Verdienst deutlich tiefer ausfällt als
das Taggeld. Die Gewerkschaften monierten zudem, die Anhebung des Plafonds der
beitragspflichtigen Löhne und der Prämien sei ungenügend zur längerfristigen
Finanzierung der ALV. Indem der Bund keine neuen Finanzierungsquellen vorschlage,
erzeuge er einen finanziellen Druck, der schliesslich zur Abschaffung der Versicherung
in ihrer heutigen Form führe. Auch die Arbeitgeberseite kritisierte die vorgesehene
Finanzierung, allerdings aus ganz anderen Gründen. Ihrer Ansicht nach hätten Bund und
Kantone stärker in die Pflicht genommen werden müssen. Die Anhebung des Plafonds
lehnten sie rundweg ab, da sie eine massive – und ihrer Ansicht nach für die ALV
verfassungswidrige – Umverteilung bewirke. Richtig erschienen den Arbeitgebern nur
der Abbau der Taggelder nach 125 und 250 Tagen und die Verschärfung der
Zumutbarkeitskriterien. Einzig der bundesrätliche Vorschlag zur Einführung von
Bundes- und Kantonsbeiträgen (anstelle blosser Darlehen) und die Verbesserungen bei
der Beratung der Arbeitslosen fand die Unterstützung beider sozialpartnerschaftlicher
Lager. 9

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.11.1993
MARIANNE BENTELI

Das Parlament überwies mehrere Vorstösse, die Massnahmen anregten, welche
entweder mit den dringlichen Massnahmen zur Arbeitslosenversicherung eingeführt
wurden, oder die der Bundesrat zumindest teilweise in seinen Vorschlag zur 2.
Teilrevision des AVIG aufnehmen wollte. In Anbetracht der laufenden Gesetzgebung
wurden alle diese Vorstösse nur in der Postulatsform überwiesen. Der Nationalrat
verabschiedete so praktisch diskussionslos ein Postulat Carobbio (sp, TI) zur
Ausdehnung der Schlechtwetterentschädigung (Po. 92.3243), eine Motion Leuenberger
(sp, SO) zur Aufhebung des Beitragsplafonds (Mo. 92.3342), eine Motion Hafner (sp, SH)
für eine Verbesserung der ALV (Mo. 92.3388), eine Motion Goll (sp, ZH) für gleiche
Rechte für arbeitslose Mütter (Mo. 92.3444), ein Postulat Dünki (evp, ZH) zur Aufhebung
der Höchstgrenze für die Ausschüttung von Taggeldern sowie der Stempelpflicht (Po.
92.3538), eine Motion Cavadini (fdp, TI) zur Unterstützung für jugendliche Arbeitslose
(Mo. 92.3578), eine Motion Bircher (sp, AG) für eine verstärkt bildungspolitische
Ausrichtung der Arbeitslosenversicherung (Mo. 92.3583), ein Postulat Hafner (sp, SH) für
eine Verbesserung der Vermittlungs- und Beratungstätigkeit der Arbeitsämter (Po.
92.3589), eine Motion Dünki (evp, ZH) für mehr Solidarität in der ALV (Mo. 93.3134), ein
Postulat Hafner (sp, SH) zur Vertretung der Arbeitslosenkomitees in der
Aufsichtskommission der Arbeitslosenversicherung (Po. 93.3165), eine Motion Zisyadis
(pda, VD) zur Heraufsetzung der Höchstgrenze für den massgebenden Lohn (Mo.
93.3181) sowie ein Postulat Iten (cvp, NW) zur mittelfristigen Sicherung der Finanzierung
der ALV (Po. 93.3472). 10

MOTION
DATUM: 17.12.1993
MARIANNE BENTELI

Mit wenig Begeisterung trat der Ständerat in der Frühjahrssession auf die im Vorjahr
vom BIGA ausgearbeitete zweite Teilrevision des AVIG ein. Die Vorlage wurde als
notdürftiges Flickwerk kritisiert, das keine neuen Ideen bringe und keine angemessene
Antwort auf die Situation der fast 200'000 Arbeitslosen darstelle. Da sie aber auch
nicht eine schnell realisierbare, bessere Lösung sah, schwenkte die kleine Kammer
vorab aus finanziellen Gründen schliesslich in fast allen Punkten auf die Vorschläge des
Bundesrates ein. In Detailfragen setzte der Rat dennoch etwas andere Akzente als der
Bundesrat. So limitierte er die Kompetenz zur Heraufsetzung des Beitragssatzes auf
drei Lohnprozente bis Ende 1999 und entband die Kantone von der Verpflichtung, sich
in ausserordentlichen Situationen mit nicht rückzahlbaren Darlehen an den Ausgaben
beteiligen zu müssen. Die Wartefrist vor dem erstmaligen Bezug von ALV-
Entschädigungen für Schul- und Studienabgänger verlängerte er gegenüber dem
Bundesratsentwurf um weitere sechs Monate auf ein Jahr.

Bei der Verschärfung des Begriffs der zumutbaren Arbeit fügte er zusätzlich das

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.1994
MARIANNE BENTELI
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Kriterium ein, dass eine Arbeit auch dann zumutbar ist, wenn der Lohn bis zu 10% unter
dem letzten Taggeld liegt. Als neue Leistung bezog der Ständerat sogenannte
Vorruhestandszuschüsse ins Gesetz ein. Diese sollten an Arbeitnehmer ausgerichtet
werden, die mindestens zwei Jahre vor dem ordentlichen Pensionierungsalter in den
Ruhestand treten, sofern an ihrer Stelle eine junge Person eingestellt wird. Einstimmig
verabschiedete die kleine Kammer die Vorlage zuhanden des Nationalrats. 11

Die Kommission des Nationalrates - im Gegensatz zum Ständerat nicht die SGK,
sondern die Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) - war dann endgültig nicht
mehr bereit, einer fast ausschliesslich auf die Finanzierung ausgerichteten Vorlage
zuzustimmen, welche die Anspruchsbedingung für ALV-Leistungen in erster Linie aufs
Stempeln beschränkt. Sie setzte eine Arbeitsgruppe ein, der auch Vertreter der
Sozialpartner angehörten, welche wegweisende Lösungen ausarbeiten sollte, nach
denen vorab die Wiedereingliederung der Arbeitslosen verstärkt wird.

Bei der Finanzierung folgte die Kommission in den grossen Linien Bundes- und
Ständerat, brachte aber noch einige Retouchen an. So soll die Finanzierung
grundsätzlich weiterhin über maximal 2% des für die obligatorische Unfallversicherung
massgebenden Lohnes, d.h. bis 97'200 Fr. pro Jahr erfolgen. Zur Tilgung der bis Ende
1995 aufgelaufenen Schulden soll der Bundesrat aber die Kompetenz erhalten, auf den
über den plafonierten Betrag hinausgehenden Lohnsummen einen Beitrag von 1% zu
erheben. Im Gegensatz zum Ständerat führte die WAK wieder die Bestimmung ein, dass
bei ausserordentlichen Verhältnissen Bund und Kantone A-fonds-perdu-Beiträge in der
Höhe von maximal 10% der laufenden Verpflichtungen zu leisten haben, d.h. je 5%.

Neu - und vor allem von den Medien als fast schon revolutionäre Kehrtwende gefeiert -
war die Übernahme des Grundsatzes der IV, wonach Wiedereingliederung vor Rente
kommt. Zu diesem Zweck soll die Arbeitsvermittlung in neuen regionalen
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) zusammengefasst und professionalisiert werden,
damit die Versicherten während der ganzen zweijährigen Rahmenfrist intensiv betreut
werden können. Um vom passiven Taggeldbezug wegzukommen, reduzierte die WAK
den Anspruch auf "normale" Taggelder grundsätzlich auf 150. Einzig ältere Versicherte
sollten ohne Gegenleistung während 250 bzw. 400 Tagen Leistungen der ALV beziehen
können. In der Absicht, aktive arbeitsmarktliche Massnahmen zu fördern, sollten bis
zur Ausschöpfung der Rahmenfrist "besondere" Taggelder ausgerichtet werden, wenn
der Arbeitslose einen Kurs besucht, an einem Beschäftigungsprogramm teilnimmt,
einen Zwischenverdienst erzielt oder eine von der ALV unterstützte selbständige Arbeit
aufnimmt. Zudem sollte die ALV unter gewissen Bedingungen Ausbildungszuschüsse für
höchstens drei Jahre gewähren können.

Mit dieser neuen Ausrichtung wollte die WAK auch die Kantone in die Pflicht nehmen,
vermehrt Plätze in Kursen und Beschäftigungsprogrammen zur Verfügung zu stellen. Sie
führte deshalb die Bestimmung ein, dass die Kantone, falls sie dazu nicht imstande
sind, einen Teil - 25% im Normalfall, 15% bei überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit -
der ersatzweise auszurichtenden 80 besonderen Taggelder berappen müssen, auf die
jeder Versicherte Anspruch hat. Im Gegenzug sollte der Arbeitslosenversicherungsfonds
neu 90% der anrechenbaren Kosten für Programme zur vorübergehenden
Beschäftigung übernehmen anstatt 50 bis 85% wie bis anhin.

Aber auch die Versicherten wurden von der WAK härter angefasst. Der Begriff der
Zumutbarkeit einer Arbeit wurde gegenüber dem Ständerat noch etwas verschärft, die
Wartezeit von 12 Monaten für Schul- und Studienabgänger bekräftigt und für alle
Versicherten eine generelle Karenzfrist von fünf Tagen vor dem erstmaligen Bezug von
ALV-Leistungen eingeführt. Da in letzter Zeit immer häufiger Missbräuche der ALV
durch Arbeitgeber ruchbar geworden waren, verkürzte die WAK den Anspruch auf
Kurzarbeitsentschädigung und führte strengere Kontrollen ein. Die
Schlechtwetterentschädigung wollte sie ganz streichen. 12
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Nach ausgiebigen Diskussionen - und nach der deutlichen Ablehnung von drei
Rückweisungsanträgen Blocher (svp, ZH), Zisyadis (pda, VD) und SD/Lega-Fraktion -
folgte das Plenum des Nationalrates der Kommission in den wesentlichen Punkten. Es
kam aber den Kantonen insofern entgegen, als es die Finanzierung der ersatzweise
auszurichtenden Taggelder in dem Sinn änderte, dass der Kantonsanteil bei
andauernder Arbeitslosigkeit bis auf 10% reduziert werden kann. Die Beteiligung der
Kantone an den Kursauslagen wurde auf 5% gesenkt und der Beitrag des ALV-Fonds an
die Beschäftigungsprogramme auf 95% erhöht. Der Aufhebung der
Schlechtwetterentschädigung stimmte die grosse Kammer nicht zu. In der
Gesamtabstimmung passierte das revidierte Gesetz mit 123:30 Stimmen bei 16
Enthaltungen. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.10.1994
MARIANNE BENTELI

Im Anschluss an diese Beratungen wollte die WAK des Nationalrates den Bundesrat
verpflichten, dem Parlament bis Ende 1996 die gesetzlichen und verfassungsmässigen
Grundlagen für eine teilweise oder vollständige Finanzierung der ALV über eine
Ressourcen- oder Konsumsteuer anstelle von Lohnprozenten zu unterbreiten. Die
Landesregierung machte geltend, die Frage der Finanzierung der ALV müsse im Kontext
aller Sozialversicherungen gesehen werden, weshalb der Zeitrahmen 1996 zu eng
gesteckt sei. Zudem verwies sie darauf, dass sie zur Prüfung dieser Problematik eine
interdepartementale Arbeitsgruppe eingesetzt habe. Da die WAK die Ausführungen des
Bundesrates nachvollziehen konnte, wurde mit ihrem Einverständnis die Motion nur als
Postulat überwiesen. 14

MOTION
DATUM: 05.10.1994
MARIANNE BENTELI

Bei der zweiten Lesung der Gesetzesrevision zollte der Ständerat den Vorarbeiten des
Nationalrates volle Anerkennung. Der Systemwechsel von passiver Versicherung zu
aktiver Wiedereingliederungs- und Erwerbsfähigkeit wurde ebenso begrüsst wie die
Neuregelung des Taggeldanspruchs, die Einführung regionaler
Arbeitsvermittlungszentren und die Neuordnung der Finanzierung. Von links bis rechts
waren sich die Standesvertreter aber einig, dass sich das Weiterbildungs- und
Beschäftigungsprogramm für Arbeitslose in dem vom Nationalrat beschlossenen
Umfang nicht realisieren lasse. Der Aufbau einer Parallelwirtschaft mit über 60'000
Arbeitsplätzen, an denen die reale Wirtschaft offenbar kein Interesse habe, sei den
Kantonen nicht zuzumuten, ebenso wenig wie die Auflage, sich bei ungenügendem
Angebot an der Finanzierung der deswegen notwendig werdenden ALV-
Mehraufwendungen zu beteiligen.

Der Rat reduzierte deshalb das arbeitsmarktliche Pflichtangebot auf junge Arbeitslose
bis zum 25. Altersjahr, womit sich die den Kantonen abverlangten Stellen auf knapp
15'000 Plätze verringerten. Bei den A-fonds-perdu-Beiträgen entliess er die Kantone
angesichts ihrer anderweitigen Belastung wieder aus der Pflicht, gleich wie der Bund
5% ans jährliche Defizit zu leisten. Die Ständevertreter verschärften hingegen die
Arbeitsannahmepflicht, indem nach vier Monaten Erwerbslosigkeit auch Arbeiten als
zumutbar gelten sollten, die auf die Fähigkeiten oder bisherigen Tätigkeiten des
Arbeitslosen nicht angemessen Rücksicht nehmen. Sie wollten die Karenzfrist von fünf
Tagen vor dem ersten Bezug von ALV-Leistungen zwar ebenfalls sozialverträglich
gestalten, bezeichneten aber keinen fixen Grenzbetrag, unterhalb dessen die Wartefrist
nicht gilt, sondern wollten es dem Bundesrat überlassen, die Härtefälle zu
bezeichnen. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.02.1995
MARIANNE BENTELI

Dies genügte nun der Kommission des Nationalrates wiederum nicht, weshalb sie
erneut den Dialog mit den Sozialpartnern suchte, diesmal aber auch die Kantone und
die Kommission des Ständerates als Gesprächspartner mit einbezog. Aus diesen
Verhandlungen entstanden neue Vorschläge - in Anlehnung an den Tagungsort
"Solothurner Kompromiss" genannt -, welche einen austarierten Mittelweg zwischen
den ersten Entscheiden des Nationalrates und den Korrekturen des Ständerates
darstellten.

Festgehalten wurde im Nationalrat an der möglichst raschen Wiedereingliederung in
den Arbeitsprozess. Jeder Arbeitslose soll inskünftig gehalten sein, in einem
arbeitsmarktlichen Programm tätig zu werden. Je nach Alter besteht ein
unterschiedlicher Anspruch auf "freie" Taggelder: Erwerbslose unter 50 Jahren
erhalten höchstens 150 ordentliche Taggelder, den Rest müssen sie mit dem Besuch
von Beschäftigungsprogrammen, Kursen usw. "verdienen". Zwischen 50 und 60 Jahren
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werden 250 Taggelder ohne Vorbedingungen ausbezahlt, über 60-jährige erhalten 400
Taggelder. Anders als im bisher geltenden Gesetz, wo durch die Teilnahme an
Beschäftigungsprogrammen und Weiterbildungsmassnahmen die Bezugsdauer von
Taggeldern ständig neu ausgelöst werden konnte, wurde diese nun definitiv auf zwei
Jahre beschränkt.

Um nicht nur die Jugendlichen in den Genuss von arbeitsmarktlichen Massnahmen
kommen zu lassen, wurde das Pflichtangebot der Kantone zur Bereitstellung von
Beschäftigungs- und Weiterbildungsprogrammen wieder auf 25'000 Plätze erhöht,
wobei Kantone, welche die vom Bundesrat festgesetzte Quote, die im Verhältnis zur
Arbeitslosen- und Einwohnerzahl definierte werden sollte, nicht erfüllen, 40% der
Taggelder jener Arbeitslosen übernehmen müssen, die in keinem Programm
untergebracht werden können. Der Ständerat hatte hier nur 20% vorgesehen. Als
Gegenleistung an die Kantone wurde auf deren A-fonds-perdu-Beiträge an den ALV-
Fonds verzichtet. Diese sollten im Rahmen von 5% nur noch vom Bund geleistet
werden. Hingegen wurden die Kantone nicht von der Verpflichtung enthoben, dem ALV-
Fonds Darlehen mit einem gegenüber dem freien Markt niedrigeren Zinssatz zur
Verfügung zu stellen. 16

Bei allem Entgegenkommen schuf der Nationalrat aber doch wichtige Differenzen zum
Ständerat. Die nach vier Monaten vorzunehmende Verschärfung bei der Zumutbarkeit
einer Arbeit lehnte er mit 101:62 recht deutlich ab. Zu einer längeren Diskussion führte
die Ausgestaltung der Karenzfrist vor dem ersten Bezug von Taggeldleistungen. Die
Genfer SP-Vertreterin Brunner beantragte im Namen einer Minderheit, diese
Massnahme durch besondere Überbrückungs-Taggelder in der Höhe von 50% der
ordentlichen Taggelder abzufedern. Nationalrat Epiney (cvp, VS) bezeichnete die
Karenzfrist als eigentlichen Schwachpunkt der Vorlage. Es genüge nicht, den Bundesrat
zu Ausnahmeregelungen zu ermächtigen, er müsse dazu verpflichtet werden. Sein
Genfer Parteikollege Maitre wollte zumindest all jene Versicherten von der Karenzfrist
ausnehmen, deren Verdienst weniger als zwei Drittel des für die obligatorische
Unfallversicherung massgebenden Höchstbetrags von rund 97'200 Fr. beträgt.
Schliesslich wurde dem Antrag Epiney zugestimmt.

Mit 92:43 Stimmen hielt der Nationalrat an der - leicht restriktiver ausgestalteten -
Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigung fest, obgleich quer durch die Parteien
der Verdacht geäussert wurde, dass damit von Arbeitgeberseite sehr oft Missbrauch
betrieben werde. Andererseits trat aber auch Brunner (sp, GE) für deren Beibehaltung
ein, da mit dieser Lösung vielfach Entlassungen vermieden werden könnten, die sonst
die Versicherung viel teurer zu stehen kämen. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.1995
MARIANNE BENTELI

Nach längerer Diskussion verzichtete der Ständerat mit 29:9 Stimmen auf seine
ursprünglich beschlossene Verschärfung bei der Definition der zumutbaren Arbeit. Da
auch Bundesrat Delamuraz bekräftigt hatte, ein rigoroses Festhalten an den vier
Monaten dürfte einer befriedigenden Regelung im Einzelfall nicht gerecht werden,
stimmte der Ständerat hier der gemässigteren Fassung des Nationalrates zu. Gewichtige
Differenzen wurden hingegen bei der Art der Finanzierung beibehalten resp. neu
geschaffen. Entgegen dem Nationalrat, der die Kantone neu mit 10% an den Kosten der
Kurse und mit 20% an jenen der Beschäftigungsprogramme beteiligen wollte, schlug der
Ständerat vor, für die Kantone einen Pauschalbeitrag von 2500 Fr. einzuführen. Die
Bereitstellung von gesamthaft 25'000 Plätzen in arbeitsmarktlichen Massnahmen wurde
bestätigt, doch wurden die Kriterien für deren Verteilung auf die Kantone anders
definiert. Während der Nationalrat hier eine Mischrechnung zwischen Einwohner- und
Arbeitslosenzahlen vorgeschlagen hatte, beantragte die Kommission der kleinen
Kammer aus Solidarität mit der besonders von Arbeitslosigkeit betroffenen Romandie,
dass jeder Kanton höchstens für 30% aller Arbeitslosen Programmplätze zur Verfügung
zu stellen habe. Auf Antrag von Ständerat Schiesser (fdp, GL) wurde dieser Satz mit 30:7
Stimmen um weitere 10% auf 20% gesenkt. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.1995
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.22 7ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Da die Vorlage bereits zweimal in beiden Räten beraten worden war, wurde sie nun der
Einigungskonferenz zugewiesen. Diese schlug in der noch strittigen Frage der
Mittelbeschaffung für arbeitsmarktliche Massnahmen vor, dass die finanzielle
Beteiligung der Kantone an den Weiterbildungs- und Beschäftigungsprogrammen
tatsächlich pauschalisiert werden soll, erhöhte den kantonalen Beitrag pro Jahresplatz
jedoch auf 3000 Fr. In der Verteilung auf die Kantone setzte sich ebenfalls ein
Kompromiss durch. So sollte bei der Festsetzung der kantonalen Quote die Zahl der
Einwohner und der Versicherten, nicht aber mehr der real Arbeitslosen, berücksichtigt
werden, wobei die Verpflichtung für die Mindestzahl der Plätze, die ein Kanton
bereitzustellen hat, 25% aller Versicherten im Kanton nicht übersteigen darf. Auf diesen
Kompromiss konnten beide Kammer einschwenken, worauf die Vorlage in der
Sommersession definitiv verabschiedet wurde. Unbestritten war seit Beginn der
Beratungen, dass zu Lasten des ALV-Fonds regionale Arbeitsvermittlungszentren (RAV)
eingerichtet werden, welche die Wiedereingliederung effizienter vornehmen sollen als
die lokalen Arbeitsämter. Keine Opposition erwuchs auch der Einführung von
Ausbildungszuschüssen, welche mindestens 30-jährigen Versicherten erlaubt, eine
Berufslehre nachzuholen, sowie den Massnahmen zur Förderung der selbständigen
Erwerbstätigkeit. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.06.1995
MARIANNE BENTELI

Das neue Gesetz wird etappenweise eingeführt. Auf den 1. Januar 1996 werden vorab
jene Bestimmungen in Kraft gesetzt, die kurzfristig realisiert werden können, wie z.B.
die Anhebung des beitragspflichtigen Lohnes, die Neuregelung der zumutbaren Arbeit,
die Wartefristen für Jugendliche nach Abschluss der Ausbildung sowie die
Verschärfungen bei der Kurzarbeits- und Schlechtwetterentschädigung. Bereits ab 1996
wirksam ist auch die Gesetzesbestimmung, wonach Arbeitslose bei der SUVA gegen
Nichtberufsunfälle versichert sind. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.1995
MARIANNE BENTELI

Im Rahmen der dringlichen Massnahmen zur Entlastung des Voranschlages 1996 des
Bundes versuchte die Landesregierung auf den Entscheid des Parlaments
zurückzukommen, wonach nur der Bund A-fonds-perdu-Beiträge zu leisten habe und
beantragte, diese ganz zugunsten der Finanzierung über Darlehen fallenzulassen.
Ausgehend von einer geschätzten Arbeitslosenzahl von durchschnittlich 130'000
Personen versprach er sich davon eine Einsparung von 220 Mio. Fr. Das Parlament
zeigte sich unangenehm berührt vom Ansinnens des Bundesrates, ein Gesetz noch vor
dessen Inkrafttreten bereits wieder mit dringlichem Bundesrecht abzuändern; beide
Kammern beschlossen recht deutlich Nichteintreten auf die Vorlage. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.12.1995
MARIANNE BENTELI

Auf den 1. Januar 1997 trat die zweite Etappe des revidierten Konzepts der ALV in Kraft.
Die Kantone waren erstmals dazu verpflichtet, im Bereich der arbeitsmarktlichen
Massnahmen eine minimale Anzahl an Jahresplätzen (25'000) bereit zu stellen.
Insgesamt gut 200'000 stellenlose Personen konnten im Berichtsjahr von einer
derartigen Massnahme profitieren. Rund 35% der Angebote betrafen den Bereich der
Aus- und Weiterbildung (Kurse, Übungsfirmen, Ausbildungspraktika), rund 57%
Beschäftigungsprogramme (Programme zur vorübergehenden Beschäftigung,
Berufspraktika) und etwa 8% spezielle Massnahmen (Einarbeitungszuschüsse,
Ausbildungszuschüsse, Förderung der Selbständigkeit, Pendlerkostenbeiträge und
Beiträge an Wochenaufenthalter).

ANDERES
DATUM: 01.01.1997
MARIANNE BENTELI

Mit einer besonderen Verordnung setzte der Bundesrat auf den 1. Juli die Bestimmung
des revidierten Arbeitslosenversicherungsgesetzes in Kraft, wonach arbeitslose
Personen in der beruflichen Vorsorge gegen die Risiken Tod und Invalidität zu
versichern sind. Der Beitragssatz, der je zur Hälfte von den Arbeitslosen und der
Arbeitslosenkasse getragen wird, beläuft sich auf 5,28% des koordinierten Taggeldes. 22

VERORDNUNG / EINFACHER
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Mit einer Motion verlangte Ständerat Bieri (cvp, ZG), dass das
Arbeitslosenversicherungsgesetz (Avig) so zu ändern sei, dass Militärdienstleistenden
zwischen zwei in kurzer Zeit aufeinanderfolgenden Beförderungsdiensten bei
Arbeitslosigkeit eine Entschädigung ausbezahlt werden kann. Bundesrat Delamuraz
meinte, dies sei kein gangbarer Weg, denn damit würde ein wesentlicher Pfeiler des
Systems, nämlich der Grundsatz der Vermittlungsfähigkeit zum Bezug der Leistungen,
herausgebrochen. Er erklärte sich hingegen bereit, das Problem zu prüfen und
beantragte Umwandlung in ein Postulat. Der Rat hielt aber mit 15 zu 12 Stimmen an der
verbindlichen Form fest. 23

MOTION
DATUM: 17.03.1998
MARIANNE BENTELI

Das BWA krebste gegenüber früher gemachten Aussagen zurück und erklärte, die
Missbräuche in der ALV seien deutlich geringer als ursprünglich vermutet. Unter den
18% Taggeldbezügern, die 1997 ihre Anspruchsberechtigung vorübergehend verloren,
wurde nur 6% grobes Verschulden vorgeworfen. 12% wurden wegen eines
Fehlverhaltens bestraft, das oftmals aufgrund mangelnder Information erfolgte. Stärker
ins Gewicht fallen Unregelmässigkeiten der Betriebe in den Bereichen Kurzarbeits- und
Schlechtwetterentschädigung. In 174 Stichproben wurden 112 Regelverstösse
festgestellt. Die hohe Anzahl der beanstandeten Betriebe erklärt sich allerdings auch
dadurch, dass das BWA vor allem Betriebe kontrolliert, die bereits in der Vergangenheit
durch Fehlverhalten aufgefallen sind. Bei knapp 6% handelte es sich um eigentliche
Missbräuche, 4% lagen in der Grauzone zwischen Missbrauch und Fehlverhalten, und
54% der kontrollierten Betriebe wurden der Nachlässigkeit bezichtigt. Die SP-Fraktion
hat zu dieser Thematik eine Interpellation (98.3066) eingereicht. 24

BERICHT
DATUM: 26.07.1998
MARIANNE BENTELI

Bei den Gesprächen am ”Runden Tisch” einigten sich die Teilnehmer bei den
einkommenswirksamen Massnahmen unter anderem auf die Weiterführung bis 2003
des dritten Lohnprozentes, die befristete Deplafonierung eines weiteren ALV-
Lohnprozentes und die Anhebung des in der Unfallversicherung maximal versicherten
Lohnes von 97 200 Fr. auf 106 800 Fr. sowie auf Kürzungen im Leistungsbereich
(Wechsel vom Lohn zum Taggeldkonzept bei Beschäftigungsprogrammen, Beschränkung
der Bezugsdauer für Wiedereinsteigerinnen von 520 auf 260 Tage). Damit, so rechnete
das Bundesamt für Wirtschaft und Arbeit (BWA, ex-BIGA) vor, sollten bis zu diesem
Zeitpunkt die Schulden der Versicherung abgetragen sein. In der Wintersession stimmte
der Nationalrat diesem Kompromiss der Sozialpartner zu. Gegen den Widerstand von
Goll (sp, ZH), die befand, dies sprenge die Gespräche am ”Runden Tisch” nahm die
grosse Kammer auch zwei Motionen ihrer Kommission an, welche den Bundesrat
verpflichten, bis zum Winter 2000 einen Revisionsplan für die ALV vorzulegen mit dem
Ziel einer Rückkehr auf zwei Lohnprozente, sowie Massnahmen zur Reduktion der
Verwaltungskosten in der ALV zu ergreifen. In der Frühjahrssession nahm der Ständerat
bereits eine Motion (97.3680) von SR Cottier (cvp, FR) als Postulat an, welche u.a. die
(zeitlich befristete) Weitererhebung des 3. Lohnprozentes sowie die Aufhebung der
Höchstgrenze beim beitragspflichtigen Lohn verlangte. Ebenfalls als Postulat
überwiesen wurde eine Motion (97.3656) von NR Lötscher (cvp, LU) im NR, die
Obergrenze vom Zweieinhalbfachen des für die Unfallversicherung massgebenden
Höchstbetrags auf mindestens das Zehnfache zu erhöhen. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.1998
MARIANNE BENTELI

Im Vorjahr hatte der Ständerat gegen den erbitterten Widerstand der Linken sowie
unter Missbilligung des Bundesrates eine Motion überwiesen, welche einschneidende
Massnahmen zur Sanierung der ALV verlangte, insbesondere Leistungskürzungen auf
allen Ebenen. Angesichts des fragilen Gleichgewichts der Gespräche am ”Runden Tisch”
wurde die Motion vom Nationalrat zwar als Postulat angenommen, dann aber gleich
abgeschrieben. 26

MOTION
DATUM: 15.12.1998
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrat Vollmer (sp, BE) erreichen, dass im Interesse der
Förderung von Ausbildungsplätzen die Bestimmung des Avig gelockert wird, wonach die
Arbeitgeber auf den dafür von der ALV gesprochenen Zuschüssen nicht
sozialversicherungspflichtig sind; für die Aufrechterhaltung des
Versicherungsschutzes sollte allenfalls die ALV aufkommen. Der Bundesrat äusserte in
seiner Stellungnahme die Befürchtung, die vorgeschlagene Regelung könnte dazu
führen, dass Arbeitgeber solche Ausbildungsplätze zulasten regulärer Lehrstellen
ausbauen könnten. Er erklärte sich aber bereit, die Frage erneut zu prüfen, sobald sich

MOTION
DATUM: 15.12.1998
MARIANNE BENTELI
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der heute sehr angespannte Lehrstellenmarkt deutlich verbessert. Auf seinen Antrag
wurde die Motion als Postulat überwiesen. 27

Bereits im Vorjahr hatten die in erster Linie für Einheimische gedachten
Erleichterungen beim Wiedereinstieg nach Jahren der Kinderbetreuung, welche in der
Praxis aber vor allem von schwer vermittelbaren, erst seit kurzem eingewanderten
Ausländerinnen in Anspruch genommen werden, für verschiedene Vorstösse im
Parlament gesorgt. Nationalrat Widrig (cvp, SG) nahm das Anliegen erneut auf und
verlangte in einer Motion, die Möglichkeit zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung
müsse durch klare Rahmenbedingungen eingeschränkt werden. So müsste die
Erziehungsperiode mindestens sechs Jahre betragen und im Inland absolviert worden
sein. Leistungen sollten zudem nur Frauen beziehen können, die bereits vor der
Kinderpause in der Schweiz anspruchsberechtigt waren. Und schliesslich sollten für die
Vermittelbarkeit Grundkenntnisse einer Landessprache vorausgesetzt werden dürfen.
Der Bundesrat war bereit, den Vorstoss in Postulatsform entgegen zu nehmen, doch
wurde er von Vollmer (sp, BE) bekämpft und somit vorderhand der Diskussion
entzogen [69]. Bei den sozialversicherungsrechtlichen Anpassungen zur Umsetzung des
Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU wurde das AVIG dahingehend
abgeändert, dass sich nur jene Personen auf die Erziehungsperiode berufen können,
die sich zuletzt während mindestens 18 Monaten in der Schweiz der Betreuung ihrer
Kinder gewidmet haben. 28

MOTION
DATUM: 31.12.1999
MARIANNE BENTELI

Nach Kenntnisnahme der Vernehmlassungsergebnisse leitete der Bundesrat im Februar
seine Vorlage zu einer Teilrevision der Arbeitslosenversicherung (ALV) den
eidgenössischen Räten zu. Ziel dieser technischen Revision ist eine Optimierung im
Leistungs- und Kostenbereich. An die Stelle der bisherigen Auflage eines
Mindestangebots an Beschäftigungs- und Weiterbildungsprogrammen treten Leistungs-
und Wirkungsvereinbarungen mit den Kantonen. Diese „Minirevision“ wurde von beiden
Kammern diskussionslos angenommen. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.06.2000
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat nahm eine grössere Revision des Gesetzes über die
Arbeitslosenversicherung (AVIG) in Angriff, welche die langfristige Finanzierung der ALV
sicherstellen soll. Entsprechende Vorschläge gingen im September in die
Vernehmlassung. Mit dem Auslaufen der Notmassnahmen für die Rückzahlung der
Schulden der ALV (Ende 2003) soll der Beitragssatz wieder auf zwei Lohnprozente für
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zurückgefahren werden, Löhne zwischen CHF 106'800
(maximaler versicherter Verdienst) und CHF 267'000 bleiben aber weiterhin mit einem
Prozent belastet (Deplafonierung). Damit eine über einen Konjunkturzyklus
ausgeglichene Rechnung der Versicherung möglich wird, sollen sich der Bund und die
Kantone fest an den Kosten der Regionalen Arbeitsvermittlungszentren und der
arbeitsmarktlichen Massnahmen beteiligen. Die Belastung von Bund und Kantonen wird
dadurch im Vergleich zu heute nur wenig erhöht. Die Mindestbeitragszeit für die
Geltendmachung von Ansprüchen soll von sechs auf zwölf Monate erhöht und die
Entschädigungsdauer von 520 auf 400 Tage gekürzt werden, wobei für ältere
Arbeitnehmer sowie IV- und UV-Rentner die heutige Dauer belassen werden soll.
Weitergehenden Forderungen bürgerlicher Politiker (degressiv abgestufte Taggelder,
schärfere Zumutbarkeitsregeln, längere Wartezeiten für den Bezug von Taggeldern,
Aufteilung der ALV in eine obligatorische Grundversicherung und eine freiwillige
Zusatzversicherung) erteilte der Bundesrat eine Absage, da sie in den meisten Fällen
nur die Sozialhilfe belasten würden. Das Seco prüfte Vorschläge, von Unternehmen und
Branchen, die eine „Hire and Fire“-Politik betreiben, höhere Beiträge an die ALV zu
verlangen, nahm diese dann aber nicht in die Vernehmlassungsvorlage auf. In
Skandinavien und in einzelnen Staaten der USA hat man mit differenzierten Beiträgen
gute Erfahrungen gemacht. Eine Reduktion bei den Taggeldern, die in der
Volksabstimmung von 1997 deutlich verworfen wurde, lehnte Wirtschaftsminister
Couchepin ab, da sie zu gravierenden sozialen Problemen führen könnte. Er
bezeichnete die Vorlage als ausgewogen und den Anliegen der Arbeitnehmer und der
Arbeitgeber Rechnung tragend. Diese Einschätzung wurde durch die gleichmässig
verteilte Unzufriedenheit der Sozialpartner bestätigt. Der Arbeitgeberverband zeigte
sich „schockiert“ ob der Absicht des Bundesrates, eine „Reichtumssteuer“ einzuführen
(„Solidaritätsbeitrag“ der höheren Einkommen), die Gewerkschaften stuften diesen als
zu niedrig ein und kritisierten, mit den Leistungskürzungen bitte der Bundesrat die
„Schwächsten der Gesellschaft zusätzlich zur Kasse“. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2000
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.22 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Ende Februar verabschiedete der Bundesrat seine Vorlage zur 3. Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) zuhanden des Parlaments. Ziel der Revision
ist, die Finanzierung der ALV mittelfristig unter Annahme einer durchschnittlichen
Arbeitslosigkeit von 100'000 Personen zu sichern sowie weiterhin eine rasche und
nachhaltige Wiedereingliederung der Arbeitslosen zu erreichen. Um die Schulden der
ALV abzubauen, war mit dem Stabilisierungsprogramm von 1999 die Erhöhung des
Beitragssatzes von 2,0 auf 3,0 Lohnprozente bis Ende 2003 verlängert und die (nicht
versicherten) Einkommen zwischen CHF 106'800 und CHF 267'000 mit einem weiteren
Lohnprozent belastet worden (Deplafonierung). Der Bundesrat beantragte nun eine
generelle Rückführung auf zwei Lohnprozente, wollte aber die zusätzliche
Beitragspflicht der Besserverdienenden („Solidaritätsprozent“) im Sinn einer
konjunkturresistenten Finanzierung beibehalten. Gleichzeitig sah er Anpassungen bei
der Arbeitslosenentschädigung vor. Einerseits sollte wegen des
Freizügigkeitsabkommens mit der EU die Mindestbeitragszeit, die einen
Entschädigungsanspruch auslöst, von sechs auf zwölf Monate erhöht, andererseits die
Entschädigungsdauer von 520 auf 400 Tage gekürzt werden, wobei für ältere
Arbeitnehmer (ab 55 Jahren) sowie IV- und Unfallversicherungs-Rentner die heutige
Dauer belassen wird, sofern sie 18 Beitragsmonate aufweisen. Die Sozialpartner liefen
umgehend Sturm gegen die Vorlage. Nicht bestritten war die Erhöhung der Beitragszeit;
die Arbeitgeber wehrten sich aber gegen die Beibehaltung der Deplafonierung, die sie
als verkappte Reichtumssteuer werteten, die Gewerkschaften erachteten die Reduktion
der Entschädigungsdauer als eindeutigen Sozialabbau. Allgemein akzeptiert wurde
hingegen ein Systemwechsel bei der finanziellen Beteiligung der öffentlichen Hand:
Bund und Kantone sollen sich künftig fest an den Kosten der Regionalen
Arbeitsvermittlungszentren (RAV) und der arbeitsmarktlichen Massnahmen beteiligen;
im Gegenzug wird auf die Finanzierungsbeiträge der Kantone in ausserordentlichen
Situationen verzichtet. Neu definiert wurden auch die anrechenbaren
Erziehungszeiten, da vermutet wurde, die 1995 eingeführte Regelung habe zu
Missbräuchen geführt: Neu muss jemand, der Ansprüche geltend macht, unmittelbar
vor dem familiär bedingten Erwerbsunterbruch in der Schweiz oder in der EU
gearbeitet haben, und die Erziehungsphase darf maximal drei Jahre dauern. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.02.2001
MARIANNE BENTELI

In der Sommersession folgte der Ständerat dem Bundesrat in den wesentlichen
Punkten, verweigerte aber dem Solidaritätsbeitrag seine Zustimmung mit der
Begründung, dass bei dessen Einführung versprochen worden sei, dass es sich lediglich
um eine vorübergehende Massnahme handle. Mit Unterstützung der SP und von
welschen Abgeordneten der FDP setzte sich Bundesrat Couchepin vergeblich dafür ein,
das zusätzliche Lohnprozent weiterhin zu erheben, um gegen Konjunktureinbrüche
gewappnet zu sein. Auf Antrag der Kommission wurde der Bundesrat aber verpflichtet,
bei Erreichen eines Schuldenstandes des Ausgleichsfonds von 2,5% dem Parlament
eine Beitragserhöhung vorzulegen. Nicht durchsetzen konnte sich ein Antrag aus der
SP, älteren Arbeitslosen bereits ab 50 Jahren die verlängerte Bezugsdauer zu
gewähren . 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.06.2001
MARIANNE BENTELI

Der Nationalrat beriet die Revision in der Wintersession. Zwei Nichteintretens- resp.
Rückweisungsanträge aus der SP-Fraktion wurden klar verworfen. Die grosse Kammer
bemühte sich allerdings, die Vorlage sozialverträglicher zu gestalten. Gegen den
Widerstand von FDP und SVP folgte sie beim Solidaritätsprozent mit 92 zu 59 Stimmen
dem Bundesrat. Zudem fügte sie zwei Bestimmungen im Interesse der Randregionen
und der älteren Arbeitnehmer ein. In Kantonen mit erhöhter Arbeitslosigkeit erteilte sie
dem Bundesrat die Kompetenz, die Bezugsdauer für alle Versicherten vorübergehend
auf 520 Tage zu erhöhen; zudem beschloss sie, dass über 55-jährige Arbeitlose auch
nach ihrer Aussteuerung in arbeitsmarktliche Massnahmen aufzunehmen sind.
Weitergehende Anträge (Gewährung von 520 Taggeldern ab Alter 50, 100%
Lohnfortzahlung für Mitarbeiter von Firmen in Nachlasstundung) wurden hingegen
abgelehnt. In der Gesamtabstimmung passierte das Gesetz mit 32 zu 22 Stimmen bei 72
Enthaltungen, ein deutliches Zeichen dafür, dass weder die Linke noch die Rechte mit
dem Ergebnis zufrieden war. Zustimmung fand die Revision lediglich bei der CVP und
den Liberalen. Die Presse führte einzelne der im Nationalrat geäusserten Forderungen
und der getroffenen Entscheidungen auf das Swissair-Debakel zurück. 33
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Die Räte führten in der Frühjahrssession die Differenzbereinigung bei der 3. Revision
des Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG) zu Ende. In der besonders umstrittenen
Frage des Solidaritätsbeitrages der Besserverdienenden (1% für Lohnanteile zwischen
CHF 106'800 und 267'000), für dessen Beibehaltung sich Bundesrat und Nationalrat
ausgesprochen hatten, einigten sich die Kammern auf einen Kompromiss, wonach der
Bundesrat die Solidaritätsabgabe einführen muss, wenn der Schuldenstand des ALV-
Fonds CHF 5 Mrd. übersteigt; in der ersten Runde hatte der Ständerat hier lediglich
einer Kann-Formulierung zugestimmt. Als Entgegenkommen an die Linke und die
Gewerkschaften, welche wegen der Reduktion der Taggelder von 520 auf 400 seit
Beginn der Debatten mit dem Referendum drohten, hatte der Nationalrat die
Möglichkeit für die Kantone eingeführt, bei hoher Arbeitslosigkeit die maximale
Entschädigungsdauer regional und befristet auf 520 Tage zu erhöhen. Weil der
nationalrätliche Vorschlag keine finanzielle Beteiligung der Kantone vorsah, strich der
Ständerat diese Bestimmung vorerst mit 33 zu 6 Stimmen. Die Kommission des
Nationalrates schlug daraufhin einen Kantonsbeitrag von 20% vor; dieser Antrag wurde
mit 101 zu 64 Stimmen angenommen, worauf auch der Ständerat zustimmte, die
zeitliche Befristung (maximal zweimal sechs Monate) allerdings etwas schärfer fasste. In
diesem Punkt schloss sich der Nationalrat der kleinen Kammer an. In erster Lesung
hatte der Nationalrat zudem beschlossen, dass Arbeitslose, die älter als 55 Jahre sind,
auch nach ihrer Aussteuerung in arbeitsmarktliche Massnahmen aufzunehmen seien.
Der Ständerat verwarf diesen Vorschlag zweimal mit dem Argument, damit würden die
Grenzen zwischen Sozialversicherung und Fürsorge aufgeweicht. Mit 92 zu 70 Stimmen
beugte sich der Nationalrat der kleinen Kammer. In der Schlussabstimmung wurde die
Vorlage mit 114 zu 58 bzw. 36 zu 5 Stimmen gutgeheissen. SP und Grüne stimmten
geschlossen gegen die Vorlage. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.2002
MARIANNE BENTELI

Eine „Vereinigung zum Schutz der Arbeitslosen“ aus La-Chaux-de-Fonds (NE) und die
Gewerkschaften SGB und CNG ergriffen mit Unterstützung der SP und der Grünen
erfolgreich das Referendum gegen die Revision. Sie kritisierten insbesondere die
zeitliche Kürzung des Taggeldanspruchs sowie die Streichung des Solidaritätsbeitrages
der Besserverdienenden. Die Befürworter der Revision erklärten demgegenüber, mit
der Revision sei ein soziales, konjunkturunabhängiges und wirkungsvolles System zur
Unterstützung der Arbeitslosen geschaffen worden. Der Abstimmungskampf war nicht
sehr heftig, da die Positionen im Rechts-Links-Schema klar bezogen waren und die
Vorlage im Schatten der stark polarisierenden Volksinitiative der SVP „gegen
Asylrechtsmissbrauch“ stand, die gleichentags zur Abstimmung gelangte.
In der Volksabstimmung vom 24. November wurde die AVIG-Revision mit rund 56% der
Stimmen angenommen, wobei allerdings die Kantone Wallis, Neuenburg, Genf und Jura
Nein-Stimmenanteile von zum Teil deutlich über 50% aufwiesen. Die stärkste
Zustimmung fand die Vorlage im Kanton Appenzell-Innerrhoden mit über 68% Ja-
Stimmen sowie in Obwalden und Graubünden mit mehr als 62% .

Abstimmung vom 24. November 2002

Beteiligung: 47,8%
Ja: 1 234 623 (56,1%)
Nein: 966 626 (43,9%)

Parolen:
– Ja: FDP (1*), CVP (1*), SVP, LP, FPS, EDU; Economiesuisse, SAGV, SGV
– Nein: SP, GP, EVP, Lega, PdA, CSP; SGB, CNG, KV Schweiz; Caritas
– Stimmfreigabe: SD
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.11.2002
MARIANNE BENTELI

Die Vox-Analyse zur Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes zeigte, dass das
Abstimmungsverhalten weitgehend von der Parteisympathie für die SP, deren Anhänger
die Vorlage zu 77% ablehnten, und von den Vorstellungen der Rolle des Staates in der
Wirtschaft bestimmt waren. Letzteres erklärt, weshalb die stärker auf
Staatsintervention setzenden SVP-Sympathisanten mit Ja-Stimmenanteilen von 67% die
Revision wesentlich weniger deutlich annahmen als jene der FDP mit 88%. Weitere
Verhaltensunterschiede traten in Bezug auf Alter, Sprachregionen und Erwerbstätigkeit
auf. Am deutlichsten wurde die Vorlage von den über 60-jährigen Stimmberechtigten
angenommen, die von der Revision nicht mehr betroffen sind, sowie von der
Altersklasse der 18- bis 29-Jährigen, allerdings nur von denen, die im Arbeitsprozess

STUDIEN / STATISTIKEN
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integriert sind. Die Ablehnung in der Romandie wurde darauf zurückgeführt, dass die
Linke dort insgesamt stärker ist als in der Deutschschweiz, sowie auf die im
Durchschnitt doppelt so hohe Arbeitslosigkeit, weshalb es auch in der politischen Mitte
und bei der Rechten mehr Nein-Stimmen gab. Ein Vergleich mit der 1997 für die Linke
erfolgreichen Abstimmung gegen den dringlichen Bundesbeschluss zum AVIG vom
Dezember 1996 zeigte, dass die Niederlage der Linken und Gewerkschaften auf die
geringere Unterstützung durch die eigene Klientel zurückzuführen war. Besonders
ausgeprägt fiel diese Aufweichung der Nein-Front in der Romandie aus, wo die
Gewerkschaften 1997 noch auf eine fast 100%-ige Unterstützung der Linken hatten
zählen können. Die zweite auffallende Veränderung im Stimmverhalten war das
Verschwinden des Unterschieds zwischen Frauen und Männern, der 1997 noch 13
Prozentpunkte betragen hatte. Während damals die Frauen, egal ob erwerbstätig oder
nicht, deutlich gegen die Revision gestimmt hatten, verhielten sie sich diesmal gleich
wie die Männer.
Auf Antrag des EVD beschloss der Bundesrat Ende November, die AVIG-Revision auf der
Beitragsseite vorzuziehen und die Lohnbeiträge auf den 1. Januar 2003 entsprechend
zu senken. 36

Trotz der seit einigen Jahren günstigen Konjunktur und den gesunkenen
Arbeitslosenzahlen schreibt die Arbeitslosenversicherung weiterhin rote Zahlen. Daher
konnte, entgegen dem grundlegenden Prinzip dieser Versicherung, das in schlechten
Jahren angehäufte Defizit nicht eliminiert werden. Im Dezember gab der Bundesrat
seine Vorschläge für eine Teilrevision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes in die
Vernehmlassung. Mit Anpassungen auf der Beitrags- und auf der Leistungsseite, die in
einem ausgewogenen Verhältnis stehen, möchte er eine längerfristige gesunde
Finanzierung der Versicherung sicherstellen. Die Revisionsvorlage orientierte sich am
Vorschlag einer Expertengruppe, welche im Vorjahr vom EVD eingesetzt wurde.
Auf der Ausgabenseite werden verschiedene Einsparungen empfohlen. Der Bezug von
neuen Arbeitslosengeldern nach Auslaufen der Zahlungen soll erschwert, die
Leistungsdauer vermehrt von der Beitragszeit abhängig gemacht und die Karenzzeiten
für bisher nicht erwerbstätige Schulabgänger erhöht werden. Insgesamt sollen jährlich
CHF 481 Mio. eingespart werden. Ergänzend wird eine leichte Erhöhung des
Beitragssatzes von 2,0 auf 2,2% vorgeschlagen, was jährlichen Mehreinnahmen von CHF
460 Mio. entspricht. Damit längerfristig die Schulden zurückbezahlt werden können, soll
darüber hinaus für eine befristete Zeit der Beitragssatz um weitere 0,2% auf 2,4%
erhöht und ein Solidaritätsprozent für hohe Einkommen eingeführt werden. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.09.2007
MARIANNE BENTELI

Im Herbst veröffentlichte der Bundesrat seine Botschaft zur Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes (AVIG). Das AVIG vom 25. Juni 1985 war in Folge des
starken Anstieges der Arbeitslosigkeit 1995 bedeutend revidiert worden (Schaffung der
Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV)). Im Jahre 2002 war ein neues
Finanzierungskonzept eingeführt worden, dabei unterstellte man eine
konjunkturabhängige Arbeitslosigkeit von durchschnittlich 100'000 Personen. Diese
Zahl hat sich nun als zu tief erwiesen. Trotz guter Konjunkturlage und einem Rückgang
der Arbeitslosigkeit hatte die Arbeitslosenversicherung (ALV) 2007 mit der Rückzahlung
der Fehlbeträge nicht beginnen können. Die Darlehensschuld beträgt weiterhin CHF 4,8
Mrd. Die Revision strebt daher eine möglichst schnelle finanzielle Sicherung der ALV an.
Die Grundleistungen sollen nicht verändert werden, hingegen sind dort Einsparungen
geplant, wo aufgrund der heutigen gesetzlichen Vorgaben unerwünschte Ergebnisse
resultieren. Konkret soll die Finanzierung der Versicherung auf eine höhere
durchschnittliche Arbeitslosenzahl ausgerichtet sein. Für den Ausgleich der laufenden
Rechnung wird der Beitragssatz deshalb um 0,2% erhöht. Die Kostensenkung soll vor
allem mittels Stärkung des Versicherungsprinzips durch das Beseitigen von
Fehlanreizen erzielt werden. Für die Entschuldung erfolgt zusätzlich die Einführung
einer Beitragserhöhung von 0,1% und eines Solidaritätsbeitrages von 1% auf dem bisher
nicht versicherten Einkommensteil zwischen dem Höchstbetrag und dem
zweieinhalbfachen des versicherten Verdienstes. 38
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In der Sommersession befasste sich der Ständerat als Erstrat mit der Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes. Das Eintreten auf die Vorlage war unbestritten. Ein
Minderheitsantrag Fetz (sp, BS), welcher den Beitragssatz auf 2,3 anstatt der
vorgesehenen 2,2% anheben wollte, wurde mit 28 zu 8 Stimmen abgelehnt. In Bezug auf
die Zumutbarkeit der Annahme von Arbeit wurde für Personen bis zum 30. Altersjahr
eine Verschärfung vorgenommen. Bei der Erhöhung der Wartezeiten änderte der
Ständerat die Vorlage des Bundesrates ab. Dabei beschloss er eine
einkommensabhängig ausgestaltete Erhöhung der Wartezeiten für Personen ohne
Unterhaltspflichten. Mehrere Minderheitsanträge der Linken hatten im Ständerat keine
Chance. In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 30 zu 8 Stimmen
angenommen. 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.06.2009
LINDA ROHRER

In der vorberatenden Kommission des Nationalrates war die Vorlage in der
Gesamtabstimmung abgelehnt worden. Diese beantragte daher das Nichteintreten. Der
Rat lehnte dies ebenso ab wie Minderheitsanträge, welche die Vorlage wieder an den
Bundesrat zurückschicken wollten. Angenommen wurde lediglich ein Ordnungsantrag,
welcher forderte, die für die Revision zentralen Bestimmungen über
Beitragsbemessung und Beitragssatz erst am Schluss, zusammen mit den, in den
Übergangsbestimmungen vorgesehenen, kurzfristigen Sanierungsmassnahmen zu
beraten. Mit 114 zu 65 Stimmen stimmte der Nationalrat dem Beschluss des Ständerates
zu, dass arbeitslose Personen bis zum 30. Altersjahr auch Arbeiten annehmen müssen,
die nicht auf die Fähigkeiten oder auf die bisherige Tätigkeit des Versicherten
Rücksicht nehmen. In Bezug auf die Wartezeit für das erste Taggeld schloss sich der
Nationalrat dem Ständerat an. Diese Wartezeiten wurden durch einen angenommenen
Minderheitsantrag Spuhler (svp, TG) auf weitere Personengruppen ausgedehnt.
Korrekturen nahm der Nationalrat auch bezüglich der Höhe und der Höchstzahl von
Taggeldern vor. Der betrügerische Bezug von Taggeldern soll zudem mit einer
Gefängnisstrafe von bis zu sechs Monaten bestraft werden können. Der Nationalrat
machte auch Anpassungen auf der Einnahmeseite. Er folgte mit 120 zu 62 Stimmen der
Kommissionsmehrheit und damit dem Stände- und Bundesrat und beantragte einen
Beitragssatz von 2,2%. In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit
119 zu 61 Stimmen an. Die Opposition kam vor allem von der Linken. 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2009
LINDA ROHRER

Im Berichtsjahr behandelte das Parlament die Differenzen bezüglich der 4. Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes. Der Ständerat folgte in seiner Differenzbereinigung
weitgehend den Beschlüssen des Nationalrates. In einigen Punkten hielt er jedoch an
seinem bisherigen Standpunkt fest. So wurde die vom Nationalrat beschlossene
Verlängerung der besonderen Wartezeiten gestrichen ebenso wie die Kürzung der
Taggelder um 5% nach einer Bezugsdauer von 260 bzw. 330 Tagen. Bei der Höchstzahl
der Taggelder hielt die kleine Kammer an der vom Bundesrat vorgeschlagenen
Abstufung fest, bei der auch Personen unter 30 Jahren anspruchsberechtigt sind.
Ausserdem schlug die Kommissionsmehrheit einen Kompromiss für die unter 25-
Jährigen vor. In Abweichung zum Nationalrat sollten sie anstelle von 130 Taggeldern
maximal 200 Taggelder erhalten. Schliesslich verzichtete der Ständerat auf die
Einführung eines Strafmasses von bis zu sechs Monaten Gefängnis im Falle eines
betrügerischen Bezuges. 41

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.03.2010
LUZIUS MEYER

Drei weitere Vorstösse zielten auf eine stärkere Einbindung der Unternehmen bei der
Wiedereingliederung von Arbeitslosen. Ein Postulat (09.4298) Hodgers (gp, GE)
verlangte vom Bundesrat, einen Bericht vorzulegen über die Möglichkeiten, denjenigen
Unternehmen Steuererleichterungen zu gewähren, die Lehrstellen anbieten oder
Personen mit IV-Rente oder Langzeitarbeitslose einstellen. Gegen den Willen des
Bundesrates nahm die grosse Kammer das Postulat mit 119 zu 59 Stimmen an. Hingegen
lehnte der Nationalrat eine Motion (09.4261) Robbiani (cvp, TI) mit 111 zu 74 Stimmen ab,
welche für die Arbeitgeber einen Anreiz schaffen wollte, Arbeitslose anstelle von neu
zugewanderten Arbeitskräften einzustellen. Dazu wäre der Bundesrat beauftragt
worden, das Arbeitslosenversicherungsgesetz mit einer Bestimmung zu ergänzen,
wonach Anstellungszuschüsse ausgerichtet werden könnten, wenn in einzelnen
Branchen oder Kantonen, die Arbeitslosigkeit bei 4% oder höher liegt, in diesen
Branchen oder Kantonen der Zustrom an ausländischen Arbeitskräften anhält und der
Arbeitgeber eine arbeitslose Person unbefristet anstellt. Den dritten Vorstoss in diesem
Bereich, eine Motion (10.3604) Ineichen (fdp, LU), welche forderte, dass der Bundesrat
eine Regelung zur Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen unterbreite, analog zu

MOTION
DATUM: 03.03.2010
LUZIUS MEYER
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derjenigen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung, lehnte der Nationalrat
diskussionslos ab. 42

Der Nationalrat führte Anfang März eine ausserordentliche Session zum Thema
Arbeitslosigkeit durch. Während im Ständerat keine entsprechenden
Beratungsgegenstände vorlagen, gab es im Nationalrat eine ganze Reihe davon.
Zunächst erhielten die Sprecher der einzelnen Fraktionen Gelegenheit, sich zum Thema
zu äussern, ebenso wie die Vertreterin des Bundesrates. Anschliessend wurde über die
zahlreichen Motionen und weitere parlamentarische Vorstösse abgestimmt, die im
Folgenden zusammengefasst aufgeführt werden. 43

ANDERES
DATUM: 08.03.2010
LUZIUS MEYER

Der Nationalrat schwenkte in der Differenzbereinigung auf die Linie des Ständerates
ein. Er sah von einer Kürzung der Taggelder und einer Verlängerung der besonderen
Wartezeiten ab. Auch bei der Kürzung der Taggelder für unter 30-Jährige und bei den
unter 25-Jährigen schwenkte er auf die Vorschläge des Ständerates ein. Abweichungen
ergaben sich in Bezug auf die Datenbekanntgabe an die Ausländerbehörden sowie
bezüglich der Strafbestimmungen. Hier hielt der Nationalrat an seinen Beschlüssen
fest. 44

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2010
LUZIUS MEYER

Von Seiten der SP kamen vor allem Vorstösse im Bereich der Aus- und Weiterbildung
von arbeitslosen Personen. Drei dieser Motionen (09.4255, 09.4284, 09.4285)
stammten von Josiane Aubert (sp, VD) und wurden vom Nationalrat abgelehnt. Erstere
wollte für junge Arbeitslose ohne Grundausbildung zusätzliche Ausbildungsplätze
schaffen und dazu den Bundesrat beauftragen, vorübergehende konjunkturelle
Massnahmen zu ergreifen. Unternehmen, die arbeitslose Lernende einstellen, sollten
mit einer Jahresprämie von CHF 5'000 pro Ausbildungsplatz belohnt werden. Die
zweite Motion wollte die Möglichkeiten des Berufsbildungsgesetzes im Rahmen des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes besser ausnützen und forderte, dass Personen ohne
abgeschlossene Berufsausbildung, die während der Zeit ihrer Arbeitslosigkeit Schritte
unternehmen, um ihre Bildungsleistungen validieren zu lassen, von der Verpflichtung
der Arbeitssuche befreit werden. Die dritte Motion Aubert wollte die
Ausbildungszuschüsse in der Arbeitslosenversicherung ausbauen, indem das
Mindestalter für den Erhalt von Bildungszulagen, welches bei 30 Jahren festgelegt ist,
aufgehoben werden sollte. Auch eine Motion (09.4214) Nordmann (sp, VD), welche ein
nationales Programm zur Requalifizierung der erwerbstätigen Bevölkerung forderte,
hatte im Nationalrat keinen Erfolg. Ebenfalls chancenlos war eine Motion (09.4257)
Marra (sp, VD), welche den Bundesrat beauftragen wollte, eine Änderung des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes vorzulegen, mit welcher der Erwerb eines neuen
Berufes gefördert werden sollte. 45

MOTION
DATUM: 10.03.2010
LUZIUS MEYER

Ein weiteres thematisches Bündel an Vorstössen beschäftigte sich mit der
Arbeitslosenversicherung und deren Auswirkungen auf die verschiedenen Regionen
der Schweiz. Der Nationalrat nahm ein Postulat (09.4283) Fässler-Osterwalder (sp, SG)
an, welches den Bundesrat beauftragte, in einem Bericht darzulegen, wie hoch die
Kostenverlagerungen aufgrund des in der aktuellen Revision des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes vorgesehenen Leistungsabbaus für Kantone und
Gemeinden ausfallen werden. Weniger Erfolg hatten eine Motion (09.4263) Robbiani
(cvp, TI) und eine Motion (10.3744) Berberat (sp, NE). Erstere wollte die Höchstzahl der
Taggelder auf 520 erhöhen, wenn die gesamtschweizerische Arbeitslosenquote
während mindestens sechs Monaten 3,5% übersteigt . Zweitere forderte, dass mittels
einer Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes Unterstützungsmassnahmen für
Regionen, die besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind, wieder eingeführt
werden. 46
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Die beiden verbliebenen Differenzen bereinigte der Ständerat, indem er den
Beschlüssen des Nationalrates diskussionslos zustimmte. In der Schlussabstimmung
stimmte er dem Entwurf mit 32 zu 12 Stimmen zu. Im Nationalrat äusserten sowohl die
SVP als auch die Linke ihren Unmut über die Vorlage. Die SVP enthielt sich in der
Schlussabstimmung der Stimme und die Ratslinke stellte in Aussicht, dass sie bei
Annahme der Vorlage zusammen mit den Gewerkschaften das Referendum ergreifen
werde. Der Nationalrat stimmte der Vorlage schliesslich mit 91 zu 64 Stimmen bei 37
Enthaltungen zu. 47

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.03.2010
LUZIUS MEYER

Über das Referendum gegen die 4. Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes,
welches die Gewerkschaften zusammen mit den linken Parteien ergriffen hatten, wurde
am 26. September abgestimmt. Das Volk nahm die Änderung des
Arbeitslosenversicherungsgesetz mit 53,4% an. Gegen die Änderung des
Arbeitslosenversicherungsgesetzes hatten nur die Urheber des Referendums Parolen
gefasst; alle anderen grossen Parteien empfahlen die Änderung zur Annahme.
Auffallend war, dass sich die Parteien auch bei den kantonalen Sektionen einig waren.
Einzig bei der EVP wichen zwei Kantonalparteien vom Parolenentscheid ab.

Abstimmung vom 26. September 2010

Beteiligung: 35,5%
Ja: 958 913 (53,4%)
Nein: 836 101 (46,6%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SVP, EDU, FP, GLP, BDP; ZSA, eco, SGV, SBV.
– Nein: SP, EVP (2*), CSP, PdA, GP, SD, KVP; SGB, TravS.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 48

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2010
LUZIUS MEYER

Bei den kantonalen Abstimmungsergebnissen zeigten sich Unterschiede in den
verschiedenen Sprachregionen der Schweiz. Während die französische und die
italienische Schweiz die Änderung des Arbeitslosengesetzes ausnahmslos ablehnten,
gab es in der Deutschschweiz mit Basel-Stadt nur einen einzigen Kanton, der die
Änderung nicht befürwortete. Für den Abstimmungsentscheid waren gemäss Vox-
Analyse im Wesentlichen der Links-Rechts-Gegensatz und das Alter von Bedeutung.
Personen, die sich politisch links einstuften, verwarfen die Vorlage mehrheitlich. Die
Altersklassen mit den höchsten Beschäftigungsrisiken, die von der Verlängerung der
Karenzzeiten am meisten betroffen sind, also vor allem die jungen Stimmberechtigten,
lehnten die Revision deutlich ab. Die über 70-jährigen Stimmbürger, welche als
Leistungsbezüger nicht mehr in Frage kommen, stimmten den Leistungskürzungen
mehrheitlich zu. Während den Ja-Stimmenden die finanzielle Sicherung der
Arbeitslosenversicherung besonders wichtig war, stellte für die Nein-Stimmenden die
Solidarität mit den Arbeitslosen das wichtigste Motiv dar. 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2010
LUZIUS MEYER

Vor dem Hintergrund der 2010 durch die Stimmbürgerschaft angenommenen 4.
Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und des immer noch hohen Defizits
der Arbeitslosenversicherungskasse überwiesen die Räte im Berichtsjahr eine Motion
der Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) des Nationalrats, welche eine
raschere Sanierung der Arbeitslosenversicherung durch Ausdehnung des
Solidaritätsprozents auch auf Jahreseinkommen über 315‘000 Franken anstrebt. Eine
Minderheit Rime (svp, FR) hatte sich für eine Ablehnung der Motion eingesetzt, mit dem
Argument, sie widerspreche dem in der Abstimmung ausgedrückten Volkswillen. Einer
im Nationalrat parallel behandelten parlamentarischen Initiative Prelicz-Huber (gp, ZH)
(Pa. Iv. 10.491), die eine Deplafonierung der Lohnbeiträge forderte, wurde dagegen
keine Folge gegeben. 50
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Ende Mai 2020 erklärte der Bundesrat in einer Medienmitteilung, dass er dem
Parlament eine dringliche, befristete Änderung des AVIG für eine Zusatzfinanzierung
der ALV vorlegen werde. Wie bereits im Rahmen der Nachtragskredite 2020 (Nachtrag I
und Nachtrag IIa) diskutiert, verfügt die ALV über eine Schuldenobergrenze von 2.5
Prozent der versicherten Lohnmenge, was im Jahr 2020 CHF 8 Mrd. entsprach. Hat die
ALV Ende Jahr höhere Schulden, tritt eine Schuldenbremse in Kraft und die
Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge der Arbeitslosenversicherung müssen erhöht
werden. Da der Bundesrat für das Jahr 2020 mit Corona-bedingten ALV-Mehrkosten in
der Höhe von CHF 12 Mrd. für die KAE und weiteren CHF 8 Mrd. für ALE rechne, aber
eine Erhöhung der ALV-Beiträge verhindern wolle, sei eine Zusatzfinanzierung nötig.
Vom Bund übernommen werden sollten dabei ausschliesslich die effektiv anfallenden
Kosten für Kurzarbeitsentschädigungen im Jahr 2020. Die entsprechenden
Nachtragskredite über maximal CHF 20.2 Mrd. habe das Parlament in der Sondersession
2020 und der Sommersession 2020 bereits gesprochen. Die Kosten für die ALE werde
der Bund aber nicht übernehmen. Er habe sich entschieden, ausschliesslich die Kosten
für die KAE zu finanzieren, um so die Schulden des Bundes nicht noch stärker zu
erhöhen, erklärte der Bundesrat. Stattdessen nehme die ALV so ihre Rolle als
Konjunkturstabilisator wahr, indem sie sich «erheblich» verschulde – aber eben nicht
so hoch, dass die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge erhöht werden müssten.
Zusätzlich sah der Bundesrat in seiner Botschaft die Möglichkeit vor, die ALV auch 2021
finanziell zu unterstützen. Eine solche Regelung setze eine gesetzliche Grundlage
voraus, wobei sich die zuständigen Kommissionen für ein dringliches Gesetz
ausgesprochen hätten. 

Anfang Juli 2020 fand eine verkürzte, zwei Wochen dauernde Vernehmlassung zu der
Vorlage statt, bei der die Kantone, die in der Bundesversammlung vertretenen Parteien
sowie die Dachverbände der Gemeinden, Städte, Berggebiete und der Wirtschaft
eingeladen waren. Es gingen 41 Stellungnahmen ein, wobei die Vorlage überzeugte: 37
Teilnehmende zeigten sich grundsätzlich damit einverstanden, 31 hiessen sie
vorbehaltlos gut und vier Teilnehmende nahmen keine ausdrückliche Wertung vor.
Einige Teilnehmende machten weiterführende Vorschläge, die der Bundesrat jedoch
nicht in seine Botschaft aufnahm. 

Im August 2020 legte der Bundesrat folglich dem Parlament die dringliche, befristete
Änderung des AVIG vor. Darin legte er das Ausmass der Kosten für KAE in 2020 noch
einmal dar: So seien im April 2020 mit 1.9 Mio. Arbeitnehmenden in 190'000 Betrieben
rund 36 Prozent aller Angestellten in der Schweiz für KAE angemeldet gewesen. Zwar
hätte sich die Anzahl Voranmeldungen in der Folge abgeschwächt, bleibe aber trotzdem
deutlich höher als vor der Corona-Krise. Auch die Arbeitslosenquote sei angestiegen
und Ende Mai 2020 bei 3.4 Prozent zu liegen gekommen (März 2020: 2.9%). Schliesslich
würde die ALV nicht nur durch die KAE belastet, sondern auch durch die
Leistungserweiterungen für ALE, wie die zusätzlichen 120 Taggelder für Personen, die
ansonsten während der Corona-Krise ausgesteuert worden wären. 51

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.08.2020
ANJA HEIDELBERGER

Die Zusatzfinanzierung der ALV war in der Herbstsession 2020 in National- und
Ständerat unumstritten. Nachdem die beiden Gesundheitskommissionen einstimmig
Annahme der Vorlage beantragt hatten, folgten ihnen die Räte nach kurzen
Präsentationen durch die Kommissionssprechenden und Bundesrat Parmelin.
Einstimmig nahmen Nationalrat (179 zu 0 Stimmen) und Ständerat (37 zu 0 Stimmen) die
Zusatzfinanzierung in der Gesamtabstimmung an. In der Abstimmung zur
Dringlichkeitsklausel (198 zu 2 Stimmen; ablehnende Stimmen: Alfred Heer, svp, ZH und
Erich Hess, svp, BE) und in der Schlussabstimmung (194 zu 1 Stimmen; ablehnende
Stimme: Erich Hess) gab es im Nationalrat geringen Widerstand, im Ständerat erneut gar
keinen (je 44 zu 0 Stimmen). 52

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.09.2020
ANJA HEIDELBERGER
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